
 
Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 386/2012/HO/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 11.07.2012 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemein-
de Holm 

03.12.2012 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2012 öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 13.12.2012 öffentlich 

 
Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 28.06.2012 stellte die Familienbildung Wedel e.V. einen Antrag 
auf institutionelle Förderung (siehe Anlage) in Höhe von 342 Euro. 
Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2013 bereitgestellt wer-
den.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / 
die Gemeindevertretung beschließt, der Familienbildung Wedel e.V. einen Zuschuss 
in Höhe von ______ Euro / keinen Zuschuss zu gewähren.  
 
 
 
___________________ 
Rißler 
 
Anlagen: 
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Antrag der Familienbildung Wedel e.V.  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 389/2012/HO/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 15.08.2012 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemein-
de Holm 

03.12.2012 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.12.2012 öffentlich 
 
Überarbeitung Richtlinie zur Verleihung des Kulturpreises der Gemeinde 
Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Auf der letzten Sitzung des Schul-, Sport- und Kulturausschusses am 24.5.2012 
wurde angeregt, die Richtlinie zur Verleihung des Kulturpreises zu diskutieren und 
eventuell eine Anpassung zu beschließen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Eine von der Verwaltung überarbeitet Fassung der Richtlinien liegt der Vorlage bei. 
Insbesondere wurde der Passus „in öffentlicher Sitzung „ und „die Teilung des Prei-
ses“ herausgenommen. Änderungen sind kursiv markiert.  
 
 
Finanzierung: 
 
Der Kulturpreis wird in der Regel alle zwei Jahre vergeben und ist derzeit mit 500 
Euro dotiert.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, die Gemeindevertretung 
beschließt folgende Änderungen der Richtlinie.  
 
 
___________________ 
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   (Rißler) 
 
Anlagen: Entwurf 2012 Richtlinie Kulturpreis Holm 
 
 
 



 
 

Richtlinien 
(Entwurf 2012) 

 
zur Verleihung des Kulturpreises der Gemeinde Holm 

 
§ 1 

  
Die Gemeinde Holm verleiht alle zwei Jahre einen Anerkennungspreis für Holmer 
künstlerisch Schaffende oder Bürger/innen der Gemeinde, die sich für die Kunst oder 
Kultur verdient gemacht haben. Voraussetzung ist die Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln. 

§ 2 
 

Der Preis wird für Leistungen auf den Gebieten der bildenden Kunst, der Musik, der 
Literatur, der   darstellenden Kunst und der Förderung von Kunst und Kultur verliehen. 

 
Der Preis wird nur an Personen oder Gruppen verliehen, die in Holm tätig sind oder 
in ihrer/seiner Person bzw. ihrem/seinem Wirken einen Bezug zu Holm haben. Er kann 
auch mehreren Personen für ein gemeinsames Werk zuerkannt werden. 

 
Die Auszeichnung mit dem Kulturpreis wird in erster Linie für Leistungen der 
Gegenwart, ausnahmsweise auch für  Leistungen der jüngeren Vergangenheit 
vorgenommen. Posthume Verleihungen sind nicht möglich. 

 
§ 3 

 
Der Preis ist mit 500 Euro/       Euro  dotiert.  
 

 
  § 4 

 
Ab 2001 wird bis jeweils zu m  1. März alle zwei Jahre der Kulturpreis an den 
gemeindlichen   Bekanntmachungskästen öffentlich mit Fristsetzung zur Einreichung 
des Vorschlages bei der Gemeinde ausgeschrieben.  

 
§ 5 

 
Für die Preisverleihung kann jeder Vorschläge bei der Gemeinde Holm einreichen. Die 
eingereichten Vorschläge müssen Namen und eine ausreichende Begründung des 
Vorschlages enthalten. 

 
§ 6 

Über die Preisverleihung entscheidet die Gemeindevertretung auf Empfehlung des 
Schul-, Sport- und Kulturausschusses mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 

 
§ 7  

Der Preis wird im Rahmen eines Festaktes zusammen mit einer Urkunde im Jahr des 
Vorschlages verliehen. 
 

 
Holm, den       
Gemeinde Holm 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 394/2012/HO/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 10.09.2012 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemein-
de Holm 

03.12.2012 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.12.2012 öffentlich 
 
Schulentwicklungsplanung in der Gemeinde Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 48 des Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers, den 
Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben. 
 
Zum Stichtag der Schulstatistik am 07.09.2012 besuchten 133 Kinder (Vorjahr 133 
Kinder) die Grundschule Holm. Die Grundschule ist in der ersten Klasse einzügig, in 
den Klassen 2-4 ist sie zweizügig. Der Raumbedarf ist ausreichend.  
 
Die Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr 2012/2013 teilt sich folgt auf: 
 
30 Schüler/innen 1. Schuljahr 
37 Schüler/innen 2. Schuljahr 
31 Schüler/innen 3. Schuljahr 
35 Schüler/innen 4. Schuljahr 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die vorläufigen Einschulungszahlen für die nächsten Schuljahre  werden zur Kennt-
nis gegeben. 
 

Einschulungsjahr Kinder 
2013 31 
2014 30 
2015 27 
2016 18 
2017 22 

Ö  7



2018 16 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Schule in den nächsten Jahren vollständig  ein-
zügig wird. Mit einer dauerhaften Unterschreitung der Mindestgröße von Grundschu-
len (zurzeit 80 Schüler) wird derzeit nicht  gerechnet.  
 
 
Auf Grund der seit dem 01.08.2008 bestehenden freien Schulwahl ist es im Grund-
schulbereich nicht zu weiteren nennenswerten Schulwanderungen gekommen. Der-
zeit besuchen 5 Kinder aus anderen Gemeinden die Grundschule in Holm..  
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/die Gemeindevertretung nehmen die 
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Kenntnis.  
 
 
 
___________________ 
    (Rißler)  
 
 
 



 
Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 403/2012/HO/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 12.11.2012 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemein-
de Holm 

03.12.2012 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2012 öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 13.12.2012 öffentlich 

 
Mittelanforderung 2013 Grundschule Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Die Grundschule Holm hat die anliegende Mittelanforderung für den Haushalt 2013 
vorgelegt. 
   
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ansätze entsprechen denen des Vorjahres. 
 
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel im Verwaltungshaushalt für die Ge-
bäude- und Grundstücksunterhaltung sollen neben der laufenden Unterhaltung auch 
der Bodenbelag in einem Klassenraum erneuert werden und die Verdunklungsrollos 
für die Aula beschafft werden.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt 2013. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die 
Gemeindevertretung  beschließt, die Ansätze für die Heinrich-Eschenburg-Schule 
laut Haushaltsplan/mit folgenden Änderungen/ zu beschließen.  
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___________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: Mittelanmeldung Grundschule Holm  
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